Satzung Uber die Reinigung der 6ffentlichen Stra3en und Gber Stral3enreini-
gungsgebuhren in der Gemeinde Rhede (Ems)

Aufgrund der 88 6 und 40 der Nieders. Gemeindeordnung in Verbindung mit § 52
des Nieders. Stral3engesetzes in der jeweils zur Zeit gultigen Fassung, hat der Rat
der Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 12. Dez. 2000 folgende Satzung
beschlossen:

Artikel |
Stral3enreinigung

§1
Teilweise Ubertragung der Reinigungspflicht

(1) Innerhalb der geschlossenen Ortslage (8 4 Abs. 1 NStrG) wird die Reinigung der
Geh- und Radwege einschlieBlich Winterdienst sowie die Beseitigung von
Schnee und Eis in den Gossen der in anliegendem Stral3enverzeichnis |
genannten o6ffentlichen StralRen, Wege und Platze den Eigentimern der
angrenzenden bebauten und unbebauten Grundstiicke auferlegt. Die Pflicht zur
Beseitigung von Schnee und Eis in den Gossen wird nur Ubertragen, soweit die
Verkehrsverhaltnisse eine Beseitigung vom Rad- oder Gehweg aus zulassen. Die
nicht zu reinigenden Gossen sind im Anhang zum Stral3enverzeichnis aufgefihrt.
Das Stral3enverzeichnis mit Anhang ist Bestandteil der Satzung.

(2) Die Reinigungspflicht einschlief3lich Winterdienst besteht ohne Rucksicht darauf,
ob und wie die einzelnen Stral3enteile befestigt sind.

(3) Die Reinigungspflicht einschliel3lich Winterdienst obliegt auch den Eigentiimern
solcher Grundstiicke, die durch einen Stral3engraben, einen Grinstreifen, eine
Stutzmauer, eine Bdschung, einen Trenn-, Seiten- oder Sicherheitsstreifen oder
in &hnlicher Weise von der Stral3e getrennt sind. Dies gilt jedoch nicht, wenn das
Grundstuck von der Stral3e durch einen Gelandestreifen getrennt ist, der weder
dem offentlichen Verkehr gewidmet noch Bestandteil der Stral3e ist.

(4) Den Eigentumern werden die Niel3braucher, Erbbauberechtigten, Wohnungsbe-
rechtigten (81093 BGB) und Dauerwohnungs- bzw. Dauernutzungsberechtigten
(88 31 ff. Wohnungseigentumsgesetz) gleichgestellt. Diese sind anstelle der Ei-
gentimer reinigungspflichtig. Mehrere Reinigungspflichtige sind gesamtschuldne-
risch verantwortlich.

(5) Die Absatze 1 bis 4 gelten auch, wenn an einem Grundstiick der Gemeinde ein
Nutzungsrecht im Sinne des Absatzes 4 bestellt ist. Soweit die Gemeinde reini-
gungspflichtig ist, obliegt ihr die Reinigung als offentliche Aufgabe.

§2
Volle Ubertragung der Reinigungspflicht

(2) Innerhalb der geschlossenen Ortslage wird die Reinigung der in anliegendem
Stral3enverzeichnis Il genannten 6ffentlichen Straf3en einschlief3lich Winterdienst



den Eigentumern der angrenzenden bebauten und unbebauten Grundsticke auf-
erlegt. Im Gbrigen gilt 8 1 Absatze 3 bis 5 entsprechend.

(2) Zu den StraBen im Sinne des Absatzes 1 gehoéren die offentlichen Stral3en,
Wege und Platze einschliel3lich der Fahrbahnen, Gehwege, Gossen, Radwege,
Parkspuren, Grin-, Trenn-, Seiten- und Sicherheitsstreifen ohne Rucksicht
darauf, ob und wie die einzelnen Stral3enteile befestigt sind.

(3) Die Pflicht zur Reinigung einschlie3lich Winterdienst wird auf die Grundsticksei-
gentumer oder die ihnen gleichgestellten Personen nicht tGibertragen, soweit ihnen
die Reinigung und der Winterdienst wegen der Verkehrsverhaltnisse nicht zuzu-
muten ist. Die von den Eigentimern oder den ihnen gleichgestellten Personen
nicht zu reinigenden und vom Winterdienst ausgenommenen Stral3enteile sind in
einem Anhang zum Stral3enverzeichnis Il aufgefuhrt.

(4) Das StralRenverzeichnis mit Anhang ist Bestandteil der Satzung.

§3
Art, Mal3 und rdumliche Ausdehnung der Stral3enreinigung

Art, Mal3 und raumliche Ausdehnung der StralR3enreinigung sind in einer Verordnung
der Gemeinde Rhede (Ems) geregelt.

Artikel Il
Strallenreinigungsgebihren

§4
Allgemeines

Fur die Inanspruchnahme der offentlichen Stral3enreinigung werden Benutzungsge-
bihren aufgrund der 88 5 Nieders. Kommunalabgabengesetz (NKAG) und § 52
Nieders. Strallengesetz (NStrG) in der jeweils gultigen Fassung fur alle
angeschlossenen Grundstiicke nach folgenden Vorschriften erhoben:

§5
Gebuhrenpflichtige

Gebuhrenpflichtig sind die Eigentimer der an die Stral3e angrenzenden Grund-
stucke, welchen nach MalRRgabe des § 1 die Pflicht zur Straf3enreinigung teilweise
Ubertragen wurde. Dabei ist es unerheblich, ob die Grundstiicke bebaut, bebaubar
oder unbebaut sind.

§6
Gebuhrenbemessung

(1) Die StralR3enreinigungsgebiihren sollen die Kosten der Stra3enreinigung decken.



(2) Bemessungsgrundlage der StralRenreinigungsgebuhr ist die Grundstucksbreite
an den von der Gemeinde zu reinigenden StraRen, Wegen und Platzen
(Frontmetermal3stab).

(3) Sofern eine Stral3e aufgrund ihrer Bauweise nur einseitig gereinigt werden kann,
werden die Gebuhren fir die Reinigung zu gleichen Teilen auf die Anlieger der
Strale verteilt. Jeder Anlieger hat somit 50 v.H. der Geblhren gem. 8§ 7 zu tragen.

(4) Die Gebuhrenberechnung erfolgt nach vollen Metern. Angefangene Meter wer-
den auf volle Meter aufgerundet.

87
Gebiuhrenhohe

Die Gebuhr betragt pro Meter Grundstiicksbreite bei wochentlicher einmaliger Reini-
gung jahrlich 1,20 DM.

§8
Bemessungszeitraum

Die Gebuhren werden fur den Zeitraum eines Kalenderjahres berechnet. Mal3ge-
bend sind die Verhaltnisse zu Beginn des Kalenderjahres.

§9
Falligkeit

(1) Die Geblhren werden mit anderen Grundstiicksabgaben durch Heranziehungs-
bescheid erhoben und sind zu den festgelegten Zahlungsterminen zu entrichten.

(2) Ruckstandige Gebiuhren werden im Verwaltungszwangsverfahren eingezogen.

(3) Andert sich die in § 6 Abs. 2 genannte Bemessungsgrundlage, wird die Gebiihr
von dem auf die Anderung folgenden Quartal an auf Antrag neu berechnet. Die
Gemeinde ist berechtigt, die Neuberechnung auch von Amts wegen vorzuneh-
men.

§ 10
Unterbrechung der Stra3enreinigung

Bei Einschrankungen, Unterbrechungen oder Verspatungen der Stral3enreinigung
infolge von Betriebsstérungen, betriebsnotwendigen Arbeiten, behdrdlichen Verfi-
gungen oder Verlegung des Zeitpunktes der Straf3enreinigung sowie in Fallen héhe-
rer Gewalt besteht kein Anspruch auf Herabsetzung der Benutzungsgebihren oder
auf Schadenersatz.

§11
Auskunfts- und Anzeigepflicht

(1) Die Gebuhrenpflichtigen sind verpflichtet, auf Verlangen die zur Festsetzung der
Gebihren erforderlichen miindlichen und schriftlichen Auskinfte zu erteilen. Je-



der Wechsel der Rechtsverhaltnisse am Grundstiick ist vom Verauf3erer und Er-
werber der Gemeinde innerhalb eines Monats schriftlich mitzuteilen.

(2) Zuwiderhandlungen sind Ordnungswidrigkeiten nach § 18 Abs. 2 Nr. 2 NKAG:

§12
Entstehen und Ende der Gebuhrenpflicht

Die Gebuhrenpflicht entsteht mit dem Anschlul3 an die Straenreinigung. Erfolgt der
Anschlul? an die Stral3enreinigung nach dem ersten Tag des Monats, so entsteht die
Gebuhrenpflicht mit dem ersten Tag des Monats, der auf den Beginn der Strafl3en-
reinigung folgt; sie erlischt mit dem Beginn des Monats, in welchem die Stral3enrei-
nigung eingestellt wird. Anderungen in dem Umfang der StraRenreinigung bewirken
eine Gebuhrenanderung vom ersten Tag des Monats an, der auf die Anderung folgt.

813
Inkrafttreten

Die Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt fir den Land-
kreis Emsland in Kraft. Gleichzeitig treten die Satzung Uber die Reinigung der
offentlichen StraRen und Uber Straf3enreinigungsgebihren der Gemeinde Rhede
(Ems) vom 10.12.1976 zuletzt geandert durch die 3. Anderung der Satzung tiber die
Reinigung der offentlichen Strallen und dber StraRenreinigungsgebthren der
Gemeinde Rhede (Ems) vom 21.04.1994 aul3er Kraft.

Rhede (Ems), 12. Dezember 2000

Hackmann Lammers
Blrgermeister Gemeindedirektor

Anlage zu 8 1 Abs. 1 der Satzung Uber die Reinigung der 6ffentlichen Stral3en und
Uber Stral3enreinigungsgebihren in der Gemeinde Rhede (Ems)

StralRenverzeichnis |
Ortsteil Rhede

?? Alte Stiege

?? Burgstral3e

?? Drosselstrale

?? Emsstral3e (aul3er den an der K 155 liegenden Grundstiicksseiten)
?? Flaarweg (bis zur Einmiindung Zelterstraflie)

?? FliederstralRe



?? Hogesand

?? Jahnstral3e

?? KirchstralRe

?? Kold"n Hauk

?? Kolpingstral3e (von der Einmundung Kirchstral3e bis zur Einmindung
Hubertusweg/von-Galen-Stral3e)

?? LilienstralRe

?? Muhlenstral3e

?? Rosenstralie

?? Sudende

?? SchulstralRe

?? Uferbreen

?? von-Galen-Stralie

?? ZollstralRe (von der Einmiindung Kolpingstr./Neurheder Str. bis zu den
Hausnummern Nr. 9 und Nr. 14)

Ortsteil Borsum

?? An der Lake
?? Borsum Dorfstral3e
?? Kirchweg

Ortsteil Brual

?? DorfstralRe

Anhang zum Stral3enverzeichnis |
Nicht von Schnee und Eis zu reinigen sind die Gossen folgender Stral3en:

Ortsteil Brual
?? DorfstralRe

Anlage zu 8§ 2 Abs. 1 der Satzung Uber die Reinigung der 6ffentlichen Stral3en und
Uber Stral3enreinigungsgebihren in der Gemeinde Rhede (Ems)

StralRenverzeichnis Il
Gemeindeteil Rhede

?? Aulkenweg

?? Bachstral3e

?? Beethovenstralie

?? DorenburgstralRe

?? Drosselstrale

?? Emsstralie (die an der K 155 liegenden Grundsticksseiten)



?? Gerhardyweg
?? Haydnstral3e
?? Heinrich-Heyers-Strale
?? Hubertusweg
?? Im Sudfelde
?? Kleine Stiege
?? MozartstralRe
?? NelkenstralRe
?? Orffstrale

?? Sielstral3e

?? WagnerstralRe
?? Westeresch
?? Zelterstral3e
?? zur alten Ems

Gemeindeteil Brual

?? Alt Pollert

?? Am Sportplatz

?? Deichstral3e

?? Hedwigstralie

?? PollertstralRe (von der Einmindung Dorfstral3e bis Einmindung Alt Pollert)
?? Sandpoh

?? Spriddel

Gemeindeteil Neurhede

?? FichtenstralRe
?? LindenstralRe
?? Raiffeisenstralle (von der Eimiindung Hauptstral3e bis Einmindung Thesingsweg)



3. Anderung der Satzung iiber die Reinigung der offentlichen StraRen und iiber
StrafBenreinigungsgebiihren in der Gemeinde Rhede (Ems) vom 12.12.2000

Aufgrund der §§ 10, 58 und 11 Niedersachsisches Kommunalverfassungsgesetz
(NKomVG) vom 17.12.2010 (Nieders. GVBI. 2010, S. 576) in der zur Zeit geltenden
Fassung hat der Rat der Gemeinde Rhede (Ems) in seiner Sitzung am 11.05.2017
folgende 3. Anderung der Satzung iiber die Reinigung der 6ffentlichen Straften und
Uber StrafRenreinigungsgebiihren in der Gemeinde Rhede (Ems) vom 12.12.2000
beschlossen:

§1
§ 7 der Satzung wird wie folgt gefasst:

§7

Die Gebuhr betragt pro Meter Grundstiicksbreite bei wochentlicher einmaliger
Reinigung jahrlich 0,80 Euro.

§2
Die Anderung der Satzung tritt am 01.07.2017 in Kraft.

Rhede (E 1.05.2017

Conen
Birgermeister



	Strassenreinigungssatzung__Gebuehren_
	17-05-11 3. Änderung der Satzung über die Reinigung der öffentlichen Straßen und über Straßenreinigungsgebühren in der Gemeinde Rhede (Ems)

